
"DAS ALLGEMEINE GRUNDEINKOMMEN": SEIN BEITHAG 
ZUR VERMINDERUNG VON ARBEITSLOSIGKEIT UND 

SEIN VERlIÄLrNIS ZU DEM VON DER KATHOLISCHEN 
SOZIALLEHRE GEFORDERTEN FAMILIENLOHN 

RICllAlm IIAUSER 
]obal1J/' \V!O/!j!,(/J!g·Goelbc UII/ucrsilifl 

ell1!/üh SUl1J1JIar)' 

''f'be Universal Basic IflcOJ1J(,': 11:. C{J1!IJ'lbtlti{J~! 10 Reducin[l, Unemp!oymcll! 
amI its RC!rlliolls!Jlj) 10 Catholic Sotio! Tcacbinf!, Oll thc 'F(7J1ll1y 'VrI,!.;c' 

Catholic 50c1al tcaching has dcvclopcd scvcral principlcs lhat are relevant {or 
this study: 

Thc right 10 adccent lire. 
Thc right to work. 
Thc oblig,ltion 1'0 work. 
Thc principle of a juS! wage that is sullicient to support a farn!ly, 01' compk
mentary regulations that serv<:: Ihis pur])os<::. 
The principlc oF the cljual treatment of mcn and WOlllcn. 

Wc can, Ihereror<::, pose thc qucstion whethcr thc ide,\ of a universal basic 
incomc, one of scvcral proposaJs unde!' disCLlssion for reforming the wclJ"arc 
regimcs (l highI)' industri,tlised eounlries, would bc in agrecment with these prin
eiples. These principles ShOllld not' serve, however, <IS the on I)' criteria for eX<U11in
ing such a proposal. Additional erileri<! developed b)' sludents oC ecollomic and 
soda 1 polie)' should ,!Iso be laken into account. ]11 this paper this cOllld onl)' he 
(1one in a ver)' sdeclivc m::lnncr. 

A universal I:){/sic il1(,{)j)Je is ,I trnnsfer paid by thc stak to all citizcns, fJ'om 
birlh to gravc, without any prceonditions and without rcgard to olhcr incolllcs of 
the bcnefieilll')' or his famil)' in order to eovcr fully thc soeio-eultund minimum o( 
s\lbsis("(~nee. J\ par/ia! basic incomc should be distinguished (rom a universal hasic 
income bec<lusc il covers only a fraction of thc socio-cultl.1ral minimum of subsis
fenee. A crmdi/iomd basic itlcomc 1I1110unts 10 the (ull socio-cultural minimum oC 
subsistcncc, but is only paid to eertain groups of thc population wh ich can be 
sclcctcd by objective criteria thaI' are simple to check. Besidcs a universell basic 
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inC0111e and a partial basic income thc special case of a conditional basic income is 
cxamined in this paper. This 15 the jamily-/'elflled comlitioJla! basic income ",hieh 
consists o[ a transfer> at thc level o[ thc socio-cuhural minimum of subsisl'cnce, (0 

bc paid only to all under-llgc children and {nI' a limited period 1'0 one parent who 
has tempol'arily given IIp work to ca re fol' smHll children. 

Close cX<lminatio!1 of these thrce types of a basic income shows thc followlng. 
In a highly industrialised count!'y a [amily wage, diffcrcntiated according In thc size 
oE thc workcr's (amily) would havc such serious disadvantages and negative reper
ClIssions that it Gll1nol: bc recommcnded. 1\ universal ba.\"ic incoJJle l1S weil ,IS a 

/amrly-relaled cOl1dilio!1a! basic incol7tc could scrvc as 11 llleans of fulfilling the prin
ciplcs of eMholie social teaching. 1\ plJrtial h,15ic income, however, would not {ulnJ 
these requirements heGHlSe it would he 1"00 low, and, therdore, could not supple
ment \Vages sllfficiently. A llllivers,d h\sic income \vollId make a greater contriblltion 
{"o rcducing uncmployment lhan \Vould a Lrnily-rclatcd condiliol1,11 income. The 
final1cial hurden GlllSccl hy a universal basic income woule! be overwhclming, even 
ir all sod,1I secllrity bencfits and tax-financcd (ransfers were to he abolishcd. Tlxcs 
wOlild havc 10 be raised 10 such a high levelth::!!" very scrious negative rcpcrcl1ssions 
would be unavoid'lhlc. Thus a nldical reform subslillJling the whole system o( soci,11 
prot<::ction by a univers,tJ basic income schelllc C(ll1l1ot bc reco!lll11cnded. A {"amily
reI.l1·cd conditional basic income, however, secms to be feasihle within thc limils 
given hy thc financi,l! burden. Such a family-rdatcd conditional basic income would 
bc an effcctivc mcans by which to share Llmily burdens \Vithin socicty. 

1. EINFÜIIRUNG 

Im Jahr 1943 schlug Lady Rhys-Williams I ein allgemeines Grundein
kommen in Form einer vom Staat finanzierten Transferzahlung an jeden 
Bürger vor. Auch James Edward Meade, Nobelpreistriigcr der Wirrschafts
wissenschaften, plädierte für ein derartiges Grundcinko111l11Cl1.2 Die Grul1-
dielee ist jedoch schon viel früher verrreien worden. van Parijs} nennl bei
spielsweise die Sozial philosophen Thomas Paine (1796), Bertraml Russcll 
(1918) sowie den Labour-Abgeordnelen Dcnis Milner (1920). Im deutsch
sprachigen I,aum hat Joseph Popper-Lynkcus Anfang des 20. Jahrhunderts 
ähnliche Ideen propagierI.' Verschiedene Bezeichnungen wurden für diesen 
radikalen Vorschlag zur Reform von Systemen eier sozialen Sicherung 

I Rh)'s- \X!illiams (1943). 
2 Mcade (I 972). 
3 Vgl. van l\lrijs (1992,1), S. 6f. 
.! Popper-Lynkclls (1912); dieser Vorschlag eines allgemeinen Grundcinkommcl1s ist jedoch 

mit einer POieh! zu gemeinnütziger Arbeit (ür einen bcstiml1HCIl Teil {b' Lebenszeit verbunden. 
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geprägt: "universal basic income H
, "sodal dividend" und cc demogrant" im 

Englischen, ((allgemeines Grundeinkommen" im Deutschen. Wenn auch 
bisher kein Land diesen Vorschlag verwirklichte, so ist er doch in der Dis
kussion um die künftige Gestaltung einer Gesellschaft, der angeblich die 
Erwerbsarbeit ausgeht, zu einem wichtigen Element geworden.' Es ist 
daher wichtig, daß sich die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften 
im Rahmen ihrer diesjiihrigen Konferenz über "Probleme der Arbeitslosig
keit" auch mit diesem Vorschlag beschäftigt. 

Die Idee eines allgemeinen Grundeinkommens weist Ähnlichkeiten 
mit einem anderen radikalen Reformvorschlag auf, niimlich mit der Einfüh
rung einer Negativen Einkommensteuer; sie ist aber damit nicht gleichzu
setzen. Obwohl dieser ebenfalls von mehreren bekannten Ökonomen 
unterschiedlicher politischer Ausrichtung vertretene Vorschlag" eine alter
native Reformstrategie darstellt, der ebenfalls positive Wirkungen im Hin
blick auf eine Verminderung der Arbeitslosigkeit und eine bessere Berück
sichtigung des Familienzusammenhangs bei der Besteuerung und bei der 
Transfergewährung zugeschrieben werden, wird er hier nicht behandelt. 

Mir hat man die Aufgabe gestellt, die Wirkung eines allgemeinen 
Grundeinkornmens im Hinblick auf eine Verminderung der Arbeitslosig
keit und sein Verhältnis zu dem in der katholischen Soziallehre geforderten 
Familienlohn zu untersuchen. Dabei beschriinke ich die Überlegungen von 
vornherein auf hochentwickelte Industriestaaten. Die Probleme von Ent
wicklungsländern unterscheiden sich so stark, daß eine generalisierende 
Behandlung scheitern müßte. Um der gestellten Aufgabe gerecht zu werden, 
sind eine F.eihe von Einzelfragen zu kUren. Zunächst muß die Sicht der 
katholischen Soziallehre zu diesen Fragen skizziert werden. Anschließend 
ist: zu erWuterl1, welche Varianten eines allgemeinen Grundeinko111mcns 
vorstellbar sind und welche der Wirkungsanalyse zugrunde gelegt werden. 
Diese Darstellung bildet die Basis für eine Kliirung des Verhältnisses zwi
schen Grundeinkommen und Familienlohn. Der letzte Hauptabschnitr ist 
dann der \Xlirkungsanalyse gewidmet. I-Iierbei sind sowohl die direkten 
Wirkungen der Transferzahlungen auf den Lebensstandard der Empfiinger, 
auf ihr Arbeitsangebot, auf Subsritutionsvorgänge zwischen Arbeit und 
Kapital und auf familiäre Entscheidungen als auch die indirekten Wirkun
gen, die durch die Aufbringung der Finanzierungsmirtel hervorgerufen 
werden, zu diskutieren. Voraussetzung für diese Wirkungsanalyse ist eine 

'i Seit 1986 besIeht das Basic Incomc Europc,m Nctwork mlEN), d,}s sich die weitere 
Erforschung lind Propagil'l'ung eines allgemeinen Crundcinkoll1mens zum Zid gesetzi haI. 

(, Unter anderen durch die Nobdprcis!riigcr Tobin (J 965), FricdmHIl (I966). 
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Spezifizierung der bei Einführung eines Grundeinkommens wegfallenden 
Sozialleistungen und der dadurch frei werdenden Finanzmittel. Ein Resü
mee beschließt die Überlegungen. 

2. DIE SICHT DEg KIITIIOLISCIIEN SOZIALLEIlRE zu AUSGEWAIILTEN TIIEMl,NgE

LEVANTEN FRACEN 

Die neuere katholische Soziallehre hat eine Reihe von nonnativen Prin
zipien entwickelt, die für unsere Themenstdlung relevant sind:) 

I. Das Eecht auf ein menschenwürdiges Leben. 
2. Das Recht auf Arbeit. 
3. Die Pflicht zur Arbeir. 
4. Die Forderung nach einem gerechtem Lohn, der zum Unterhalt el11er 

Familie ausreichen soll. 
5. Das Prinzip der Gleichbehandlung von Mann und Frau. 

Diese Prinzipien bedürfen der Priizisierung und der Interpretation, 
wenn sie zur Beurteilung eines konkreten l\cformvorschlags brauchbar sein 
sollen. 

Wiihrend das Recht auf Leben keiner weiteren Erliiuterung bedarf, ist es 
notwendig, das Adjektiv "menschenwürdig" zu pr~izisieren. Unablüingig von 
allen weiteren Aspekten cines mcnschcnwlirdigcn Lebcns - wie etwa Freiheit, 
Recht auf Eigentum, Eechtsschutz, Schutz vor Gewalt und ']yrannei, dcmo
kral ische Beteiligung u.ii. - gehört hierzu die Gewiihrleistung eines sozio-kul
turellen Existenzminimums,' dessen Höhe vom durchschnittlichen Lebens
standard einer Gesellschaft ablliingt. Gemeint ist hicr also keineswegs ein 
physiologisches (absolutes) Existenzminimum, das nur das zum Überleben 
Nötige umfaßt, sondern ein relatives Existenzminimum) das eine) wenn auch 
bescheidene ']eilhabe ,1m Leben der Gesellschaft erlaubt und das ausreicht, 
um Marginalisierung, d. h. soziale Ausschließung) zu vermeiden. 

Arbeit wird als zidgerichtete ßeüitigung, verstanden, die dazu dient, 
die eigenen Kriifte zu entfalten; denn ohne solche Beüitigung verfüllt der 
Mensch. Arbeit soll aber auch den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern. 
Das l\echt auf Arbeit versteht die katholische Soziallehre in dem gleichen 
einschränkenden Sinn, wie die in einigen Staaten bestehende Vollbeschäfti-

7 Diesel' Abschniu stlit;d sich insbesondere auf SCh;lsching (I998) und Ncll-Brcuning (J 985). 
x "Dem Menschen ab gesellschaftlichem Wesen steht jedoch das sogenannte kulturelle Exi

stenzminimum zu, das heißt so viel, daß Cl' 'menschenwürdig' <Im Zusammenleben mit seinen Mit
menschen teilnehmen kann" (Ncll-Brcuning (1985), S. 241). 



T()W,\lmS HI:I)IJCIN(; IJNI·:,\II'I.(l\'!\IFN·1 147 

gungsgarantic ausgelegt wird: Nicht als individuelles, einklagbares Recht, 
sondern als Auftrag an die Politik und an die Arbeitsmarktparteien, die ZlIr 
Herstellung von Vollbeschüftigung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 
"Dabei vers,iumt sie nicht, eigens darauf hinzuweisen, daß eine bloß 'for
male' Vollbeschäftigung (daß alle irgend etwas tun und dafü1' bezahlt 
werden) nicht geneigt, daß es vielmehr darauf ankommt, daß alle eine sil1l1-
volle Tiitigkeit ausüben, die für sie selbst befriedigend ist und anderen (der 
Allgemeinheit) Nutzen bringt".' Arbeitslosigkeit wird als ein schweres Übel 
angesehen, insbesondere \venn sie junge Menschen trifft. 

Die Pflicht zur Arbeit wird damit begründet, daß der Mensch nur 
dureh eine Betätigung sich selbst verwirldicht und der Weiterentwicklung 
der Schöpfung dient.'o Bei einer engen Auslegung der Pflicht zur Arbeit 
würde diese Forderung nur auf selbsüindige oder unselbständige Erwerbs
arbeit bezogen sein und Hausarbeit, Kindererziehung, ehrenamtliche Tätig· 
keit u.ä. ausschließen. Dies kann nicht gemeint sein; man muß diese Pflicht 
auf jede für einen selbst befriedigende und für andere nützliche Tiitigkeit 
beziehen. Die Pflicht zur Arbeit wird aber durch die Forderung nach Betei
ligung der unsclbstiindig Beschäftigten an den Unternehmens entscheidun
gen und am Kapital oder Gewinn crg~inzL 

Die Forderung nach einem gerechten Lohn bietet sicherlich die größ
ten Auslegungsschwierigkeiten. Papst J ohannes Paul II bezeichnet die 
Frage des gerechten Lohns als das "Schlüssclproblcm der Sozialehtik"." 
Voraussetzung für das Zustandekommen eines gerechten Lohns ist ein 
ethisch vertretbares Wirtschaftssystem. 12 Im Laufe der Entwicklung der 

') Ncll·Brcuning (l985), S. 235. 
\() Schasching, (1998), S. 61, zitiCrl die Ellcyklika L(/borm/ J.:x('}"(:ms mit folgenden \'\'ortcn: 

"bCCHUSC lhrough work m;\ll not only trans[orms nature, adapting il to his 0\\'11 nccds, hut he also 
llchicvcs (ulfillmcl1t as a human bcing and, indccd in asense, hccomcs 'more ,I hUllllln bcing"'. 

11 Zitiert nach Schasching (1998), S. 64). 
\2 Schasching (1998), S. 63, faßt in Anlehnung an die Enzyklika CCI//('.\·illlll.\· J1IlIl/iS den 

!\n[ordcrungskatalog für ein ethisch vcrtretbares \Xfirtscha[tssystclll folgclldcl'maßcn Zllsammcn: 

.. (irstly, private propen)' whieh thc cncyclicHi stresses, 'has a soei,ll fUl1ction h,lscd on thc 
bw o( common purpose o[ goods' (0); second!y, [ree labor, whieh should enjo)' co-respollSibility 
allel parlicipalion (32, 35); thir<!!y, thc imporlilllcc or economic inili<!li\'c <l!1d cllll\:prc:nc:urship is 
noted (32); fourthl)', the encydieal Hcknowledges the legitim<!c)' o[ profit, wl1jeh, il recognizes, is 
,1 regulator of the lifc of business, 'but cllutions, is not the onl)' one' 051; mthl)', 10 guanullce that 
the hasic nceds o( the wholc soc1ct)' are siltisfjed, the e!1eyclical insists !l1,1l the market ,md the 
economic process must be 'appropriatc!y conlrollcd by thc forces o( socit:ty and by thc shlle' 
(5)". Aus der Enzyklika La!Jo/'('IJ/ r::xerccl1s (14) ist liberdies zu entnehmen, (bE ein elhisch ver
trctbares Wirtscha[tssyslem auch die Beteiligung der unsdbsliindig -rilligen in Form VOll "joint' 
ownership o[ thc means o[ work, sharing hy the workers in the 1l1,ll),lgemcnt <lnd/or profilS o[ 
businesses, so cal!ed shareholding hy Llbor, elc" vorsehen sollte (SChllsching J99S), S. 67. \Xleiter-
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kalholischcn Soziallchrc wurdcn weitcrc Kritericn zur Charakterisicrung 
cincs gcrechtcn Lohns entwickelt: [j 

Der Lohn soll sich am Bcitrag dcs Arbcitnchmers zur ökonomischen 
Gcsamtleistung orientiercn. 
Dcr Lohn soll ausrcichen, Frau und Kindcr auf angcmesscncm Nivcau 
zu unterhalten. 
Dcr Lohn soll auch ausrcichcn, einc sichere Zukunft dcr Familicn zu 
gewiihrleistcn. 
Löhne sollen wcdcr zu nicdrig, noch zu hoch sein, da in bei den Fiillcn 
Arbcitslosigkeit verursacht wird. 
Wenn ein Familienlohn nicht möglich ist, sollen besonderc l\cgclungcn 
eingeführt \vcrclen, um Familien gerecht zu werden. 

Zur Frage der Glcichbchandlung von Mann und Frau im Erwcrbslc
ben sind dic Aussagcn dcr Enzyklikcn ambivalent. Einerseits wird ausge
führt, daß es cincr Gesellschaft gut anstehc, wcnn sic es ermöglichc, daß 
Mütter nicht aus finanzicllen Gründen außerhalb ihres Haushalts arbcitcn 
müssen. Andererseits wird konstatiert, daß in vielen Ccscllscbaftcn Frauen 
in fast jedem Lebensbcreich arbeiten und lbß sic nicht diskriminicrt 
werden sollen. '4 

Nebcn diesen hier aufgeführten Prinzipien dcr katholischcn Soziallehre 
müssen ~lbcr auch relevante Kriterien allS dem im H.ahmcn der theoretischen 
Wirlschafts- und Sozialpolitik entwickeltcn Ziclkatalog zur Bcurtcilung hcr
angezogen werden. Der Ziclkatalog umfaßt die « Aufrechterhaltung eines 
gemischten Wirtschaftssystems" , in dem ein Ausgleich zwischen Frciheit 
und Gerechtigkeit möglich ist, "Wachstulllsfördcrung", "hoher Beschiifti
gungsstaJHJ") ~'Stabilit~it des Preisniveaus", "außenwirtschaftliches Gleichge
wicht", «angemessene Versorgung mit öffentlichen Gütern", "Besteuerung 
nach der LcistlingsGihigkcit" lind '\vcitgchcndcr Budgctausglcich", "best
mögliche Allokation der Produktionsfaktoren" , "akzeptable Einkommens
lind VcnnögcnsVCl'I"cilung ll

, "regionaler Ausgleich innerhalb eines Suatsgc
biets", "soziale Sichcrheit", "Intcgration allcr Gesdlschaftslllitglieder" und 
"Schutz der natürlichen Umwelt)) sowie ((internationaler Ausgleich z\vischen 

reichende gesellscharIsphilosophische Überlegungen, die allch unmittdillu" zur lkgriindllng eines 
Hechts auf ein G rundcinkolllll1cn hCI"i\l1gezogcJ1 wcrden, referiert VlIIl Parijs (1992a). J lienluf kann 

im fdgcl1tkn nichL cingcg,lI1gcn werden. 
Il Zusammenfassung verschiedcner Aussilgen der Enzykliken in Anlehnung an Schasching 

(19%), S. 64 und S. 65. 
H Zilert nach Sc!wsching (199B), S. 65, der sich in diesem Punkl ~lU( die Enzyklika Laborelll 

Ex('/'a.'Il.l" (19) stiilzt. 
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verschiedenen GesellschafIen". Diese zusiilzlichen AspekIe können im fol
genden nUf ausschnittswcise berücksichtigt werden; aber sie müssen wenig
stens genannt werden, um das gcsamlc Speklrum der eigentlich zu untersu
chenden Auswirkungen einer so grundlegenden Umgeslaltung auf wirt
schafts- und sozialpolitische Ziele, wie sie die Einführung eines allgemeinen 
Grundeinkommens darstellen würde, anzudeuten. 

3. VARIANTEN EINES GRUNIlEINKOMMENS 

Eine P.eihe von Merkmalen iSI allen Varianten emes allgemeil1el1 
Grul1deiJ1komm.cl1s gcmcinsam: J5 

Der Rechtsanspruch auf ein Grundeinkommen basiert auf Staatsbürger
schaft oder auf legalem Wohnsitz. 
Der Rechtsanspruch auf ein Grundeinkommen steht jedem lndividuum 
zu. 
Die l1öhc des Grundeinkommens ist vom sonstigen eigenen Einkom
men und Vermögen und vom Einkommen lind Vermögen von l:':"amili
cnmitglicdcrn unabh~ingig. 
Das Crundeinkoml11cn wird rcgclmiißig ausgezahlt. 
Das Crundeinkommcn wird aus dem Stcueraul1<ommcn finanziert; es 
ist nicht von früheren Beitragszahlungen an Sozialversicherungen oder 
anderen individuellen Stcllcr- oder Abgabcnzahlungcn abh~ingig. 

Varianten des allgemeinen Grundeinkommens unterscheiden sich vor 
allem dadurch, 

ob sie eine Leistungshöhe vorsehen, die zur vollen Deckung eines sozio
kulturellen Existenzminimums für eine Person ohne Sonderbedarfe aus
reicht; 1(, 

ob sie eine Verpflichtung zu Erwerbsarbeit oder ZlI gesellschaftlich 
nützlichen Aktivirüten vorsehen; 
ob sie eine volle oder nur eine teilweise Integration mit der Einkom
mcnsteucr vorsehen; 
ob sie eine Abschaffung aller Sozialversicherungen und aller anderen 
steucl'finanzicl'tcn Sozialleistungen vorschen; 
ob sie 13edarfsunterschiede zwischen Personen und Sonderbedarfe ein-

15 VgL Parker (1989), \',m Parijs (1992), S. 225(, !\lkill:->on (1995). 
1(, Das sozio-kll!turc!le!l Existenzminimum muf~ ,luch die erforderlichen Beitriige zu einer 

gesetzlichen oder privilten Kranken- und Pflegcversicherung umf.lsscn, so(crn kcin kostenlos in 
Anspruch zu nehmender sta;lt]ichcr Gesundheitsdienst" hesleht. 
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zelner Personen gruppen, die sich anhand objektiver Merkmale feststel
len lassen (z.13. Lebensalter, Behinderung, Pflegebedürftigkeitl bei der 
Leistungsbemessung berücksichtigen. 

Darüber hinaus gibt es Vorstellungen zur Einschränkung des Bezieher
kreise eines Grundcinkommens, so daß es sich nicht mehr um ein allgemei
nes, sondern um ein bedingtes GrtmdeinkoJ1zm.en handelt. 

Im folgenden werden drei ausgewählte Varianten skizziert: Eine erste 
Variante kann als die reine Form eines allgemeinen Grundeil7kommel1s 
bezeichnet werden. Bei dieser Variante deckt das allgemeine Grundein
kommen das sozio-kulturelle Existenzminimum für jede Person voll ab, 
und es wird regclmiißig monatlich ausbezahlt. Die Berechtigten sind nach 
dem Wohnsitzprinzip abgegrenzt. Es gibt keinerlei Arbeitsverpflichtung. 
Das allgemeine Grundeinkommen ersetzt alle Sozialversicherungen und die 
bestehenden steuerfinanzierten Sozialleistungen. Es ist steuerfrei und soll 
mit einer individuellen Einkommensteuer, die auf jegliches Erwerbs- und 
Vermögenseinkommen erhoben wird, kombiniert werden. Es gibt keinerlei 
steuerliche Grundfreibetriige, d.l1. sonstiges Einkommen unterliegt voll der 
Besteuerung. Eine Verrechnung von Stcucl'7.Hhlung lind C;rundcinkom
menszahlung findet nicht statt. Es gibt jedoch faktisch für alle Bezieher von 
Marktcinkommen zwei gegenLiufige Zahlungsslröme, einerseits in Form der 
Grundeinkommenszahlling vom Staat an lIas Individuum und andererseits 
in Form der Steuerzahlung des Individuums an den Staat. Diese gegenliiu
figen Zahlungsströme sind nur für eine kleine Gruppe von Ivlarktcinkom
mensbeziebern, die sieb an einer bestimmten Stelle des Einkommensteu
ertarifs befinden (break-even point), gleich hoch, so daß sich kein Saldo 
ergibt. In der Regel unterscheiden sie sich in ihrer Höhe von Person zu 
Person. Die Nettobegünstigung oder - belastung einer Person kann nur im 
nachhinein durch gegenseitige Aufrechnung der beiden Zahlungsströme 
festgestellt werden. 

Eine zweite Vari,mte bildet das jJar/ielle (,'rul7deil7kommen Clcilgrund
einkommen), \vie es beispielsweise von P,lrker oder von Atkinson, bezogen 
auf das englische System der sozialen Sicherung, diskutiert wurde. I) Der 

17 Vgl. Atkins()!l (J99S), eh. 6. Eine radikalere V,lri,l!l(c ('ines umfassenden partiellen 
Grundeinkommel1s wurde von Sir BrHlldon l<hys.\X/illiallls und I lcrmionc Parker zur Umgestal
tung des englischen Systems der so:.ci,del1 Sicherung cntwickelt (vgl. Parkcr (1989)). Derartigc 
V<lrlHllte11 eincs partiellen Grlllldeinkomm<..'lls, die iHl( einem bereits bestehenden so:.ciale11 Siche
rungssYS!CIll md1muen, entziehen sich wcgen ihrer Komplexitiit jedoch einer einfachen An<llyse. 
Zur Ermittlung der Gewinner und Verlierer, des erforderlichen Fin<lllZierungs<lufwHndes und der 
A\!swirkungcn von Anpi!SSllllgsl"e;lktioj)C!l sind lllnLlngreichc iVJikrosilnlllalionsmodellc edorder
lieh. Nur mit Hilfe solcher l'vlodcl!c können die Auswirkungen der verschiedcnen institutionellen 
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Hauptunterschied zur reinen Form eines allgemeinen Grundeinkommens 
besteht darin, daß das partielle Grundcinkommens nur einen Bruchteil des 
sozio-kulturellen Existenzminimums ausmacht. Daher müssen andere Siche
rungseinrichtungen bestehen bleiben. Dies gilt auch für die bedarfs- und 
einkommensabhängige Sozialhilfe. Ein Teil der Leistungen der Sozialversi
cherungen werden jedoch zu Grundcinkommensleistungen erkEirt, die nicht 
der Besteuerung unterliegen. Auch hei dieser Variante findet eine Individu
albesteuerung statt. Dcr steuerliche Grundfreibetrag wird jedoch um die 
llöhe des partiellen G1'llndeinkommens gekürzt. Unterschreitet das zu ver
steuernde Markteinkommen den Grundfreibctrag, so wird die Differenz 
zusiitzlich an den Steuerzahler ausgezahlt. Überdies soll die steuerliche 
llemessungsgrundlage durch Streichung verschiedener Steuervergünstigun
gen und Absetzungsmöglichkeiten verbreitert werden. Ein derartige Vari
ante kann als ein Mittelweg zwischen den bestehenden Systemen der sozia
len Sicherung und einem allgemeinen Grundeinkommen angesehen werden. 

Eine dritte Variante stellt das beelil1gte G1'Ul1deil1kommcn dar, das in 
I-Iöhe eines sozio-kulturellen Existenzminimums nur an bestimmte, an hand 
objektiver Kriterien leicht abgrenzbare Bevölkerungsgruppen gezahlt wird. 
Auch hierbei handelt es sich um einen individuellen Grundeinkol11mensan
spruch, der von direkten Vorleistungen und vom sonstigen Einkommen 
11l1abh~ingig ist und aus Steuermitteln finanziert wird. Es kann eine mehr 
oder minder große Zahl von Empfängergruppen gebildet werden. Nahelie
gend ist eine Abgrenzung nach dem Lebensalter (Kinder und Jugendliche, 
alte Menschen), nach der Erwerbsfiihigkcit (Erwerbsunfiihige), nach objek
tiv feststellbaren, besonderen und dauerhaften Bedarfssituationen (Blinde, 
Personen mit anderen starken, körperlichen oder geistigen Behinderungen) 
oder nach gesellschaftlich anerkannten Gründen einer Erwerbsverhinde .. 
rllng (Kindererziehung, Pflege von Pflegebedürftigen oder andere, aner
kannte ehrenamtliche und unbezahlte Tätigkeiten). Ein ))oppclbezug von 
Grundeinkommen bei gleichzeitiger Erfüllung von zwei oder mehr 
Anspruchskriterien muß ausgeschlossen sein. Ein solches Grundeinkom
men kann zusammen mit anderen Einkommen einer ebenfalls nach dem 
Prinzip der Individualbesteuerung gestalteten Einkommensteuer unterwor
fen werden, wobei der Einkommensteuertarif aber einen Grundfreibetrag 
in Höhe des sozio-kulturellen Existenzminimums enthalten muß. Außer
dem können sämtliche anderen steuerliche Begünstigungen und Freibe-

Änderungen simuliert werden. Bei Atkinson wird cin der;lrtigcs, noch recht einfaches j\,Jodell 

beschrieben. Komplexere Modelle sind beispidsweise im SOlldcrfol'schungshercich 3 der UnivC!'· 

sitiilcn J,'rankfUrl und Mannheim entwickelt und U.H. zur Analyse von RcnlenreformvOI'schLigcll 
,lllgcwilildt worden (vgl. I "luser 1994). 
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träge, die auf die genannten Schutztatbestände gezielt sind, wegfallen. Bei
tragsfinanzierte Pflicht sozialversicherungen für die durch Grundeinkom
men abgesicherten Schutztatbestände können entweder entfallen oder nur 
noch als reduzierte Zusatzsicherung fortbestehen. Für weitere gesellschaft
lich anerkannte, aber nicht durch Grundeinkommen abgesicherte Schutz
tatbestände sind entweder beitragsfinanzierte Sozialversicherungen oder 
steuerfinanzierte Transfers, die in Form einer Sozialhilfe nur bedarfs- und 
einkommensabhängig gewährt werden, erforderlich. 

Ein beclil1U/c.\' Grul1dczJ,kommcl1 verletzt eine der Bedingungen, die für die 
Charaktcrisicl'ung einer Sozial leistung als cdl[!,f!lJZeines GrundeinkolJZmcn 
genannt wurden; denn es steht nicht jedem Mitglied der Wohnsitzbevölkerung 
zu, sondern nur ausgewiihlten Gruppen. Der Einb'lu von Elementen eines 
bedingten Grundeinkommens in bestehende Steuer- und Transfersysteme 
kann jedoch sehr eng begrenzt oder auf immer größere Bevölkerungsgruppen 
ausgedehnt werden, so daß man sich auf lange Sicht dem Extremfall des all
gemeinen und unhedingten GruJ1deil1kommel1s beliebig annühcrn kann, sofern 
dies gewLinscht wird. Wie weit man sich Jnnühern \ViIi, hängt ab von Er\V~i
gungen über die Finanzierbarkeit, die Anerkennung von Schutztatbestiinden, 
chts erwünschte Ausmaß an Absichcrung, die Einschiitzung von unerwünsch
ten VCl'haltensreaktioncn und ökonomischen Auswirkungen) aber auch von 
den Problemen des Übergangs vom jeweils bestehenden Sichel'ungssysteJl1 zu 
einem stiirker auf Gl'undsieherungselementen basierenden System. 

4. ZUM VERlliiu'NlS VON GRUNlJEINKOMMEN UND FAIvIILlENLOI IN 

Alle hochindustrialisierten Staaten haben sich in diesem.J ahrhundert zu 
Wohlfahrtsstaaten (welfare states) entwickclt. 's Diese sind durch überwie
gend marktwirtschaftlich organisierte Wil'tschaftssysteme mit regulierten 
Arbeitsmärkten, durch ausgebaute Systeme der sozialen Sicherung sowie 
durch Umverteilungsaspekte einbeziehende Steuersysteme gekennzeichnet. 
Die staatliche Regulierung des Arbeitsmärkte hat jedoch auch in Wohl
fahrtsstaaten enge Grenzen) wenn sie über den Arbeitsschutz hinausgehen 
und die Lobnhöhe beeinflussen will. Diese Grenzen einer staatlichen Steue-

IX I Iier wird die international übliche Terminologie verwendet. Im Deu(schen wird noch· 

Imds zwischen einem \X/ohlf<lhrtss(lwt mit !x~sonders sl,l!'ke!" stlwtlicher !\ktivitiit und weitgehen
den Versorgllngs!cislungen und dem sliirker auf Selbst vorsorge ilusgerichtcten SOZi,llslaal unter· 
schieden. Die Einfi'lhrung eines allgemeinen Crundeinkollll1lens oder eines breit ausgebauten 
bedingten Grundeinkomll1ens wiirdc in der deutschen :sozialpolitischen Diskussion als ein Oher
gang vom Sozi,!lstaal zum W'ohlfahnsslaal interpretiert werden. 
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rung der Arbeitsm,irkte werden durch die Integration der Nationalstaaten 
in umfassendere Wirtschafts- und Währungsunionen und durch die Globa
lisierung der Wirtschaftsbeziehungen weiter verengt. Die staatliche Festset
zung eines Mindestlohnes, der zum Unterhalt einer vierköpfigen oder fünf
köpfigen Familie oberhalb des sozio-kulturellen Existenzminimums ausrei
chen würde, ist unter diesen Rahmenbedingungen kaum möglich, wenn 
nicht eine hohe Arbeitslosigkeit von gering qualifizierten oder wegen 
gesundheitlicher Einschränkungen weniger leistungsfähigen Arbeitnehmern 
verursacht werden soll. Noch weit problematischer wäre es, wenn der Staat 
vorschreiben würde, daß die Höhe eines Mindestlohnes bei gleicher 
Leistung nach Familienstand und Kinderzahl gestaffelt sein sollte. Auch der 
Erzwingung von Familienlöhnen durch gewerkschafrliche Machtmittel sind 
enge Grenzen gesetzt, insbesondere, wenn eine Differenzierung der Stun
den- oder Monatslöhne nach Familienstand oder Kinderzahl verlangt 
würde. Sofort würde sich ein marktmäßiger Ausleseprozeß mit einer Bevor
zugung der "billigeren" alleinstehenden ArbeitskrMte, verbunden mit einer 
entsprechenden Diskriminierung von Familienvätern und -müttern so\vie 
höheren Arbeitslosenquoten dieser Gruppe ergeben. In früherer Zeit, in 
der fast jeder Erwachsene verheiratet war und Kinder hatte, mag dieses 
Problem noch gering gewesen sein. Inzwischen sind jedoch die Bevölke
rungsanteile der Alleinstehenden und der kinderlosen Ehepaare in den 
meisten lndustrieliindern stark gewachsen, so daß die erwähnten, nicht zu 
verhindernden Arbcitsmarkteffekte zu einer schweren Gefahr für die Fami
lien werden würden; dies würde dem angestrebten Ziel einer Förderung 
vou Familien völlig zuwider laufen. Aus diesen hier nur knapp skizzierten 
Gründen ist die Einführung von Löhnen, die nach Familienstand und Kin
derzahl differenziert sind, abzulehnen. Familienstand und Kinc!erzahl 
können im Rahmen der herrschenden gemischten Wirtschaftsordnung nur 
durch einen umfassenden staatlichen Familien1astenausgleich oder allenfalls 
durch Ausgleichseinrichtungen, die alle Unternehmen einer Branche einbe
ziehen, berücksichtigt werden. Damit erhebt sich die Frage, inwieweit die 
drei hier zu untersuchenden Varianten eines Grundeinkommens im Sinne 
der katholischen Soziallehre als Beispiele für "besondere Regelungen, die 
den Familien gerecht werden", dienen könnten? 

Das allgemeine Gru1Jdeinkolltmen deckt das sozio-kulturelle Existenz
minimum der Kinder und auch der wegen der Kinderbetreuung nicht 
erwerbstätigen Ehegatten, aber auch von erwerbstätigen Ehegatten ab. Da 
es gleichermaßen an Männer und Frauen gewährt wird, vermeidet es auch 
jegliche Diskriminierung. Es stellt damit eine Alternative zu dem nicht zu 
realisierenden Mindestlohn dar, der nach Familicngröße und Erwerbstätig
keit des Ehegatten differenziert ist. Es leistet das Gleiche auch für Alleiner-
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ziehende und für Waisenkinder, und ebenso für F'lmilien, in denen kein 
Mitglied durch Erwerbstiitigkcit für den r:amilienunterhalt sorgen kann. 
Ein über diese Mindestversorgung in Höhe des sozio-kulturcJlen Existenz
minimums hinausgehender Lebensstandard von Familien kann allerdings 
nur durch Aufnahme einer Erwerbstiitigkeit oder durch Einkommen aus 
vorhandenem Vermögen erreicht werden, 

Ein allgemeines individuelles Grundeinkommen setzt überdies Anreize 
zur Änderung demographischer Verhaltensweisen: Soweit sich Ehepaare aus 
ökonomischen Gründen einen Kinderwunsch versagt haben, fällt dieser 
I-lindcrungsgrund weg. Da das gemeinsame Wirtschaften von zwei oder 
mehr Personen in einem einzigen .Haushalt deutlich geringere I\cssoul'ccn 
erfordert als die Unterhaltung von getrennten Haushalten und da diese Eins
parungen in Form einer Lebensstandarderhöhung den zusammen wirt
schaftenden Personen zugute kommen) an statt daß sie - wie bcispiels\veisc 
bei der Sozialhilfe - durch geringere Leistungen für weitere erwachsene 
Familienmitglieder abgeschöpft werden, entsteht ein Anreiz zu gemeinsamer 
Haushaltsfiihrung, der ehefördernd wirkt. Andererseits wirkt jedoch die mit 
einem allgemeinen Grundeinkommen verbundene Individualbesteuerung 
bei progressivem Steuertarif dahingehend, daß beide Ehegatten aus Griin
den der Steuerersparnis möglichst gleich hohe Er",erbseinkommen anstre
ben, so daß eine Tendenz zur Erwerbsbeteiligung von Müttern mit kleinen 
Kindern oder zur Halbtagstätigkeit beider Ehegatten entsteht. 

Ein besonderes Problem stellt die Vereinbarkeit eines allgemeinen 
Grundeinkommens mit der von der katholischen Soziallehre geforderten 
Pflicht zur /lI-beit dar. Einerseits ermöglicht es der Bezug eines Grundein
kommens auf Erwerbsarbeit zu verzichten, \Venn man sich mit dem beschei
denen Lebensstandard, den das Grundeinkommen gewährleistet, begnügt. 
Damit würde einer Pflicht zur Arbeit nicht Folge geleistet. Andererseits 
ermöglicht es die Absicherung des sozio-kulturellen Existenzminimums 
durch das allgemeine Gruncleinkommen gerade, daß der Arbeitnehmer sieh 
für eine sinnvolle und auch ihn selbst befriedigende Tätigkeit entscheiden 
kann, ohne daß er aus Existenzgrlinelen allzu sehr auf die Lohnhöhe achten 
muß. Auch eine unbezahlte ehrenamtliche Tätigkeit würde durch ein allge
meines Grundcinkommen erleichtert. Da die Forderung nach sinnvoller 
Tätigkeit von eier katholischen Soziallehre ebenfalls vorgetragen wird, erhiilt 
man unter diesen verschiedenen Aspekten ein ambiv,lIentes Ergebnis. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß ein allgemeines Grundein
kommen die Forderung der katholischen Soziallehre nach einem Familien
lohn bzw. einer adiiquaten Ersatzregclung erflillen würde. In Bezug auf die 
Fl1icht zur Arbeit und die Sinnhaftigkeit von Arbeit muß man jedoch zwi
schen zwei widerstreitenden Aspekten abwiigen. Allerdings sind damit bei 
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weitem noch nicht alle erforderlichen ßcurteilungskritcrien erfüllt. Weitere 
Aspekte werden im folgenden Abschnitt erörtert. 

Der Zahlbetrag eines /Jarlie!!en Grundeinkommel1s liegt deutlich unter 
der Höhe des sozio-kulturellen Existenzminimums eines Erwachsenen bzw. 
eines Kindes - beispielsweise bei einem Drittel oder der Hälfte. Wie noch zu 
zeigen sein wird, liegt der ausschlaggebende Grund hierfür in den extrem 
hohen Finanzierungslasten, die ein cxistenzminimul11sicherndes allgeJ1'leines 
Grundeinkommel1 mit sich bringen würde. Ein derartiges partielles Grund
einkommen würde einen gegebenenfalls bisher bestehenden, aus Steuennit
teln finanzierten Familienlastenausglcich ersetzen, Je nachdel11, Ü1\vic\vcit 
das bisherige System Kindergeld und Erziehungsgeld für nicht erwerbsüitige 
Mütter vorsah, kann es zu einer Verbesserung oder einer Verschlechterung 
der Situation von l:-.'amilien mit Kindern in den einzelnen Einkommens
schichten kommen. Diese Wirkungen auf der individuellen Ebene bingen 
völlig von dem in einem Land bereits bestehenden System der sozialen 
Sicherung, das nicht völlig ersetzt werden kann, sowie von der individuellen 
Ausgangslage einzelner ,Falnilien ab. j,) Selbst wenn man (liese unterschied
lichen Effekte um der Einführung eines transparenten Systems willen hinzu
nehmen bereit wiire, bleibt jedoch der Einwand der zu geringen Böhe beste
hen. Dieser Einwand wird auch nicht dadurch enrkrMtet, daß md' die Ein
sparungen beim gemeinsamen \X1irtschaften in einer F<lmiIie verwiesen wird. 
Hieraus folgt: Ein partielles Grundcinkommen kann wegen seiner geringen 
Böhe nicht als eine .Regelung angesehen werden, die wenigstens bei den 
unteren Lohngruppen die Lohncinkommen in einer Weise ergiinzcn würde, 
daß sich aus dieser Kombination ein von der katholiscben Soziallehre gefor
derter Familienlohn el'giibe. Bei der Wirkungsanalyse in Abschnitt 5 wird 
diese Grundeinkommcnsvariante daher auch nicht mehr behandelt. 

Eine der denkbaren Varianten eines hediN!!,tel1 GruncleinhommeJ1.1' 
besteht in einer steuerfinanzierten staatlichen SoziHlleistung, deren EmpGin
gcrkreis auf die Gruppe der mindcrjiihrigen Kinder und auf die wegen der 
Betreuung ibrer Kinder nicht crwcrbstiitigcn Ehegatten und Alleinerziehen
den beschriinkt ist und die in Höhe des sozio-kulturellcn Existcnzmini-

I') Simu!.uionsrechnungcn, die diese unterschiedlichen Effekte bei der hypothctischen Ein
(iihruilg cines par\ie1!en Crundcinkol11mens in Großbritannien zcigen, finden sich in Atkinson 
(1995), ch. 6. Verbesserungen lind Vl'I'schlechtcrungel1 im Vergleich %Um AusgangszLlsrand 
streuen über die gesamtc Einkolllillcilsska!a, welln auch die unteren Einkommensschichtcn im 
J)!f}'(:hsdJllili begünstigt und die obel'cn im Dltn'hw:hnil! behistet werdcn. Derartige differenzierte 
Elrekte sind ((ir alle vorstellbaren Ausgcstaltungs[ormell eines partiellen Gnmdeinkommcm; 
typisch~ sie sind daher nur scll\ver mit generellen vCrleilungspolitischen Zielcn, inshesondere mit 
(lCI11 1,1<:1 eines systcmllliscllCll F,llnilielllastcllatlsglcichs, in lJbcreinstimmtlng zu bringen. 
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iTlums ohne Berücksichtigung des sonstigen eigenen Einkommens und des 
Einkommens von Ehegatten gezahlt wird. Dies w,ire ein lall1ilienbezogene.r 
bedingtes (,'ru11C!cinkommel1. Bisher vorhandene Sozialleistungen, die dem 
Familienlastenausgleich dienten, müßten wegfallen. Ein in diese Weise 
gestaltetes familienbezogenes Grundeinkommen wäre nicht einmal zwin
gend mit einer Individualbesteuerung der Einkommen verbunden. Eine 
gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren oder sogar von Ehepaaren und 
Kindern wäre ebenfalls möglich, sofern für jedes Mitglied der Steuereinheit 
ein steuerfreier Grundfreibetrag in Höhe des sozio-kulturellen Existenzmi
nimums berücksichtigt würde. 

Ein familienbezogenes bedingtes Grundeinkommen würde eine den 
Lohn erg,inzende Regelung darstellen, die den Forderungen der katholischen 
Sozi all ehre im Hinblick auf einen Familienlohn voll gerecht würde. Da dieses 
Grundeinkommen nur für minderjiihrige Kinder (oder sogar nur für Kinder 
bis zum Ende der Pflichtschulzeit) und für die Tätigkeit der Kindererziehung 
gewiihrt würde, triite aueh kein Widerspruch zu der geforderten" Pflicht zur 
Arbeit" auf. Eine Diskriminierung VOll Frauen kann dadurch vermieden 
werden, daß ein derartiges Grundeinkom1l1en geschlechrsneurral an den kin
dererziehenden Elternteil gewiihrt und zusiitzlich die Wahlmöglichkeit einge
r,iumt wird, die Aufgabe der Kindererziehung zu teilen und dies auch durch 
J-lalbtagstätigkeit beider Ehegatten zu dokumentieren. Ähnlich wie ein allge
meines Grundeinkommen würde ein solches familienbezogenes bedingtes 
Grundeinkommen ökonomische Hinderungsgründe für die Erfüllung eines 
Kinderwunsches weitgehend beseitigen; es hiitte jedoch eine schwächere ehe
fördernde Wirkung als das allgemeine Grundeinkommen, weil für den Bezug 
zus~itzlichc Voraussetzungen zu erfüllen würen. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß ein familien bezogenes 
bedingtes Grundeinkommen den l·'orderungen des katholischen Soziallehre 
voll entsprechen würde. Für ein Gesamturteil über die ErwLinschtheit und 
Ivlachbarkeit einer derartigen Regelung müssen jedoch noch weitere Bcur
teilungskriterien herangezogen werden, die im folgenden Abschnitt zu dis
kurieren sind. 

5. AUSCEwiilllJE PI\OBIJ'.i\lE UNI) \'VIRKUNGEN UNES ilI.I.CEi\IEINEN UNIl EINES 

1'"1\1\·11 LI ENBEZOCENEN BE!)! NC'll':N G RUN ])El NKOi"!i\l L':NS 

5.1. Ein Illltl[yscrabmen 

Für die Analyse einer grundlegenden IVohlfahrrsst,rallichen Reform, wie 
sie die Einführung eines allgemeinen C; fundeinkommcns darstellen würde) 
muß 111<111 als erstes entscheiden) ob man von einer reinen Marktwirtschaft 



T()\X!AHI)S 1(f·:I)IJC!N(j IJNEMI'I.()Y/I.·1ENT 157 

ohne jegliches staatliches System der sozialen Sicherung ausgeht, in der 
erstmals ein System der sozialen Sicherung in Form eines allgemeinen 
Grundeinkommens eingeführt wird, adel' ob man als Ausgangslage einen 
typischen modernen Wohlfahrtsstaat mit einem ausgebauten System der 
sozialen Sicherung annimmt, in dem das vorhandene System der sozialen 
Sicherung abgeschafft und durch das allgemeine Grundeinkommen ersetzt 
werden soll. Manche Mißverständnisse in der Diskussion um ein allgemei
nes Grundeinkommen lassen sich darauf zurückführen, daß die Entschei
dung für eine diesel' grundlegenden Annahmen nicht explizit gemacht 
wurde oder daß sogar die Argumente vermischt werden, In gleicher Weise 
muß man auch den Ausgangszustand definieren) wenn die Wirkungen eines 
familienbezogenen bedingten Grundeinkommens analysiert werden sollen, 

Als zweiter methodischer Aspekt ist hervorzuheben, daß im Prinzip 
zwei künftige Zeitpjade miteinander verglichen werden müssen: Zum einen 
der Zeitpfad der Entwicklung mit dem vorhandenen System der sozialen 
Sicherung (Status-quo-Zeitpfad) und zum anderen der Zeitpfad der Ent
wicklung mit dem reformierten System meformzeitpfad), Beide Zeitpfade 
lassen sich nur mit mehr oder mindcr großer Unsicherheit bestimmen; 
damit muß jede Analyse einer tiefgreifenden }{efo1'111 leben, Methodisch ver
fehlt wäre es jedoch, die hypothetische Entwicklung, die sich bei einem 
reformierten System ergeben würde (Reformzeitpfad) ohne Begründung 
nur mit dem Ausgangszustand bei gegebenem System der sozialen Siche
rung oder gar mit dem Modell einer reinen Marktwirtschaft zu vergleichen; 
denn der Status quo muß künftig keineswegs unveriindert fortbestehen, 
Nur wenn man unverändertes r70rtbcstehen mit guten Gründen behaupten 
kann, ist diese Vorgehensweise vertretbar, Der Vergleich mit einer reinen 
Marktwirtschaft ohne Staat (oder mit einem Minimalstaat ohne System der 
sozialen Sicherung) wäre erst recht methodisch unhaltbar; die abgeleiteten 
Ergebnisse w~iren irrelevant. 

Ein dritter methodischer Aspekt muß bei tiefgreifenden Reformen, mit 
denen ein beträchtlicher Teil des Bruttosozialprodukts eines Landes anders 
verteilt werden soll, beachtet werden, Die möglichen Auswirkungen einer 
solchen Reform können nur dann richtig beurteilt werden, wenn gleichzei
tig die Leistungsseite und die Aufbringungsseite des Finanzvolumens 
betrachtet wird und die häufig gegenläufigen Effekte simultan abgeschiitzt 
werden. Dabei sind sowohl wegfallende Transfers, Sozialabgaben und Steu
ern als auch neu hinzukommende Transfers, Sozialabgaben und Steuern in 
den Vergleich einzubeziehen, 

Ein vierter Cesichtspunkt taucht auf, wenn man sich den Fall des 
Ersatzes eines bestehenden Systems der sozialen Sicherung durch ein allge
meines C;rundeinkoml11en oder ein familienbezogenes bedingtes Gl'undein-
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kommen vor Augen führt. Da bestehende Systeme der sozialen Sicherung 
meist auch Sozialversicherungen umfassen, in denen die Versicherten durch 
Beitragszahlungen Ansprüche erworben haben, die sie in ihrer Lebenspla
nung berücksichtigen, kann man nicht einfach von einer sofortigen 
Abschaffung derartiger Sicherungssysteme ausgehen; denn damit würden 
die bisher akkumulierten Ansprüche der Beitragszahler enteignet. Es sind 
vielmehr lange Übergangsfristen erforderlich, die insbesondere bei den 
Alterssicherungssystemen mindestens eine Generation umfassen müßten. 
Komplexe Übergangsregelungen wären in einem solchen Fall erforderlich, 
wenn die verschiedenen sozial- und wirtschaftspolitischen Ziele nicht zeit
weise verfehlt werden sollen. Auf diese Übergangsproblematik kann hier 
nur hingewiesen werden; sie wird im folgenden nichl behandelt. Eine Poli
tik empfehlung müßte sie jedoch berücksichtigen. 

Es wurde bereits angedeutet, daß die Verfolgung der vielfältigen und 
Zllm Teil gegenliiufigen Auswirkungen einer grundlegenden H.eform nur mit 
Hilfe eines mikroanalytischen Simulationsmodells möglich wiire, das einer
seits die institutionelle Struktur des betrachteten Landes und andererseits 
auf Stichprobenbasis die Bevölkerungsstruktur abbildet. Unentbehrlich ist 
diese Vorgehensweise insbesondere, wenn die Auswirkungen von Verhal
tensreaktionen der Wirtschaftssubjekte auf die Reform ennittclt und in die 
Beurteilung einbezogen werden sollen. Die Entwicklung derartiger Modelle 
erfordert eine jahrelange Arbeit von größeren Forschergruppen;2o mein 
beschränkter Rahmen erlaubt es daher nur, im folgenden einige grundle
gende Einzelaspekte anzusprechen. Aber ich möchte festhalten, daß eine 
verantwortungsbewußte Politik, die tatsiichlich derart grundlegende F.cfor
men realisieren möchte, sich derartiger Analysen bedienen müßte. 

Die folgenden Überlegungen gehen von einem Wohlfahrtsstaat aus, in 
dem ein bestehendes System der sozialen Sicherung vollstiindig oder teil
weise durch ein aus dem Mittclaufl(()mmen der Einkommensteuer fin,m
ziertes, allgemeines oder familienbezogenes bedingtes Grundeinkol11men 
ersetzt werden soll. Dementsprechend sind die Ver;inderungen bei der Ein
kommensteuer, bei den Sozialversicherungsbcitriigcn und bei den wegfal
lenden und neu hinzukommenden Sozialleistungen gleichzeitig in den Blick 
zu nehmen. Übergangsprobleme können nur sporadisch angedeutet 
werden. Die künftige Entwicklung unter Status-quo-Bedingungen, d.h. bei 
Fortbestehen der gegenwiirtigen Regelungen, kann nur in der Weise 
berücksichtigt werden, daß auf einige bereits sichtbar gewordene Trends 
hingewiesen \vird. 

20 Vgl. Fußnoten 17 und 19. 
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5.2. flil1Z~e Übedegungen zum Fiml11zaujwal1d jür ein allgemeines oder ein 
jamiliel1 bezog el1 es bedingt es G rtfl1 dein kommen 

Um eine grobe Abschätzung des für ein allgemeines Grundeinkommen 
erforderlichen Finanzaufwandes vornehmen zu können, ist eine Annahme 
über die Höhe dieses Grundeinkommens nötig. Hier wird in Anlehnung an 
die international vergleichende Armlltsforschung ein relatives sozio-kultu
relles Existenzminimum in Höhe von 50% des privaten Verbrauchs pro 
Kopf der Bevölkerung zugrunde gelegt, das mit dem allgemeinen Grund
einkommen gedeckt und steuerfrei zur Verfügung gestellt werden sollte. 
Dies bedeutet, daß allein für das Grundeinkommen Mittel in dieser Höhe 
durch Steuern aufgebracht werden müssen. Hinzu kommt der Mittelbedarf 
für allgemeine Staatsaufgaben. Um dies am Beispiel Deutschlands für das 
Jahr 1997 zu exemplifizieren: Der für das Grundeinkommen erforderliche 
Finanzaufwand betrüge die Hälfte der Ausgaben für privaten Verbrauch, 
d.h. 1.047,6 Mrd. DM.'l Die gesamten Übertragungen der Sozialversiche
rungen und des Staates in Form von steuerfinanzierten Sozialleistungen an 
die privaten Haushalte betrugen lediglich 827,6 Mrd. DM22 Wenn man den 
Mittelbedarf für die übrigen Staatsaufgaben als gegeben unterstellt, so 
bleibt trotz Abschaffung aller Sozialleistungen eine Deckungslücke von 
etwa einem Viertel. Diese Lücke würde sich etwa um ein Sechstel verrin
gern, wenn man für minderjährige Kinder im Durchschnitt nur einen 
Betrag von zwei Dritteln des für einen Erwachsenen ermittelten Wertes 
ansetzte. Die verbleibende Deckungslücke müßte durch Erhöhung der Ein
kommen- und Körperschaftsteuer über das bisherige Maß hinaus geschlos
sen werden. Angesichts der bereits sehr hohen Abgabenquote dürfte eine 
weitere beträchtliche Steuererhöhung zur Finanzierung eines allgemeinen 
Grundeinkommens zu vielfältigen negativen Anreizeffekten und ernsthaften 
Störungen des Wirtschaftsprozesse führen und auch politisch kaum durch
setzbar sein. Diese simple Beispielsrechnung würde auch für andere Linder 
zu iihnlichen Ergebnissen führen. Wesentlich differenziertere Abschätzun
gen des erforderlichen Finanzaufwandes durch Parker (1989) und Atkinson 
(1995) zeigten ein ähnliches Bild: Es wiiren Steuererhöhungen in einem 
kaum tragbaren Ausmaß und mit unabsehbaren negativen Auswirkungen 

21 Der Monatsbetrag eines auf diese \X1eise berechneten allgemeinen Grundcinkol11l11cns 
hiittc sich im Jahr J 997 au( DM 1.058. - bchlU[cn; dieser Bctnlg liegt etwa in Höhe des vom 
Bundesverfassungsgericht angesetzten sozio-kuJturelJen Existenzminimum, das von der Einkom
mensteuer freigestellt sein muß. 

22 VgL Sachverstiindigcnrat zur Begutachtung der gesamlwirtsch'lftlichcl1 Entwicklung 
(1998), S. 356 und 358. 
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erforderlich. Die Schlußfolgerung von Parker und auch von Atldnson war, 
daß allenfalls ein partielles Grundeinkommen finanzierbar w'ire. Dies ist 
jedoch in unserem Zusammenhang aus anderen Gründen problematisch. 

Damit erhebt sich die Frage, ob der für ein familienbezogenes bedingtes 
Grundeinkommen erforderliche Finanzaufwand weit niedriger wäre und in 
einer Größenordnung läge, die sich im l\ahmen des Finanzierbaren bewegt. 
Auch hierfür kann an dieser Stelle nur eine sehr grobe Absc!ützung an hand 
des deutschen Beispiels vorgenommen werden. Der Anteil der Kinder und 
Jugendlichen an der Bevölkerung beträgt etwa ein Fünftel. Wenn man für 
diese Altersgruppe im Durchschnitt ein Grul1deinkommen von 2/3 des 
Betrages für einen Erwachsenen ansetzt (d.h.ca. DM 700.-), Ligen die erfor
derlichen Mittel bei etwa 13 'X, des Betrages, der für ein allgemeines Grund
einkommen anzusetzen w,ire, d.h. bei etwa 140 Mrd. DM pro Jahr. Hinzu 
kommt das Grundeinkommen für den nicht-erwerbstätigen kindererziehen
den Elternteil. Hierfür könnte man eine Befristung, z. B. bis zum Erreichen 
des dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes, vorsehen. Unterstellt man, daß 
entweder eine Frau oder ein Mann im Durchschnitt 6 Jahrc ihres Lebens der 
Erziehung kleiner Kinder widmet und damit während dieser Zeit einen 
Anspruch auf ein bedingtes Grundcinkommcn hat, so gelangt man zu einer 
geschützten Ausgabensumme von 35 Mrd. pro Jahr,2l d.h. also für Eltern und 
Kinder zusammen ca. 175 Mrd. DM pro Jahr. Dieser Summe kann wiederum 
um das wegfallende Kinder- und Erziehungsgeld und um andere familienbe
zogene Sozialleistungen und kindbedingte Zuschbge sowie um die Einnah
men aus dem dcr Besteuerung unterliegenden bedingten Grundeinkommen 
vermindert werden?l Legt man deutsche Vcrh~iltnissc zugrunde, so kann man 
sagen, dag der größte Teil dieser Gesamtsumme durch die wegfallenden 
familienbedingten 'li'ansfers kompensiert: werden würde. Dies bedeutet, dag 
ein derartiges familienbezogenes bedingtes Crundcinkol11mcn nicht außer
halb jeglicher finanzieller Möglichkeiten lüge. Diese Aussage dürfte - gegebe
nenfalls mit Modifikationen - aucb für andere hochentwickelte Industrieliin
der gelten. Für Entwicklungsl,inder, die hier überhaupt nicht behandelt 
wurden, stellt sich die Situation sclbstvers6indlich anders dar. 

2l Dieser Schiitzling liegt ein mon;lllichcs Crundcinkommcn von DM !058.- zugrunde. Da 

bei wc![em nicht alle ivliittcr oder Viiter ihre Erwcrbsliitigkcit für durchschnittlich sechs JHhrc 
ullterbrechen wiirdcn, stellt diese Gesamtsumme eine Obergrenze dar, die deutlich unterschritten 
werden würde. Eine weilere Reduzierung crgiibc sich, wenn man das Grundeinkommen für 
Kinder kdiglich bis zum Ende der Pnichtschulzeit zahlen würde. 

2·1 C;cllliig dem Sozialbericht 1997 der Bundesregierung wurden für Familien und Kinder im 
J<lhr 1996 1()2 Ivlrd. ]))'\11 aufgewendet (Bundesregierung }<)')3, S, 282). Ein wC5entlicher Teil 
diesel" Lllllillcllbezogenen Sozialausg,lbcn wiirde durch ein familienbcwgenes bedingtes Grund
einkommen ersetz! werden lind damit wegfallen. 
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5.3. llusgelOählte weitere Ilspekte zur 13et/rteilung eines allgemuilen und 
eines /amilienbezogenen bedingten Grt/ndeinkommens 

5.3.1. Sicherung des Lebensstandards bei Eintritt .rozialer IUrzken/ 

Ein allgemeines Grundeinkommen würde die Familien mit Kindern 
deutlich besser stellen als das gegenwärtige System. Es würde aber das in 
vielen Staaten anerkannte Ziel der Sicherung des Lebensstandards, d.h. der 
Aufrechterhaltung der relativen Position im Einkommensgcfügc, grob ver
letzen; denn da es lediglich eine Mindestsicherung garantiert, ist der Ein
kommensrückgang bei Eintritt eines sozialen Risikos, das mit einem Ausfall 
des Arbeitseinkommens verbunden ist, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, 
Berufsunfall, Erwerbsunfähigkeit, Krankheit, Alter, Tod des Hauptverdie
ners, um so größer, je höher vorher das Arbeitseinkommen war. Dieser 
Eückgang des Einkommens könnte nur durch freiwillige private Vorsorge
maßnahn1en teilweise aufgefangen werden; hierfür w~ire aber angesichts der 
hohen Steuerlast nur geringer Spielraum vorhanden. Nur aus einer egalitä
ren Sicht könnte man eine derartige Minimalabsicherung befürworten. 

Ein familienbezogenes bedingtes Grundeinkommen wirft dieses Pro
blem nicht auf. Es würde nur die Einkommenslage von Familien mit Kin
dern entscheidend verbessern und damit gerade einen ansonsten durch die 
Geburt von Kindern und die zeitweise Aufgabe einer Erwerbstätigkeit 
durch einen Elternteil hervorgerufenen Abstieg in der Einkommenshierar
chie wesentlich cHimpfen. 

5.3.2. Ein/luß au/Il rbeltsloszgkeit / 

Die Einführung eines allgemeinen Grundeinkommens würde zu einer 
Eeduktion des Arbcitsangebots führen. Dies hat zwei Gründe: Erstens 
würde ein Teil der gegenwärtig erwerbstätigen Bevölkerung entweder seine 
Arbeitszeit reduzieren oder temporär oder dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt 
ausscheiden, weil ein Mindestlebensunterhalt gesichert ist. Dies gilt insbe
sondere für Personen mit geringem Einkommenspotential, deren Arbeitslo
senquoten besonders hoch sind und bei denen man ein durch Struktur
wandlungen bedingtes weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit erwartet. 
Auch das Arbeitsangebot von Ehepaaren mit Kindern dürfte sich reduzieren, 
soweit es vor allem durch die Notwendigkeit, einen ausreichenden Lebens
unterhalt zu sichern, bedingt war. Zweitens wären die für die Finanzierung 
eines allgemeinen Grundeinkommens erforderlichen Steuersiitze so hoch, 
daß vermutlich auch die Arbeitsbereitschaft von Personen mit hohem Ein
k011lmenspotential deutlich zurückgehen würde. Auf der Seite der Arbeitge
ber könnte man wegen der höheren Kaufkraft unterer Einkommensschichten 
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aber mit ell1er gesteigerten Arbeitsnachfrage rechnen. Insgesamt gesehen 
würde in einer Volkswirtschaft ohne Außenwirtschaftsbeziehungen das Pro
duktionspotential wegen der geringeren Erwerbsbeteiligung vermutlich 
zurückgehen, aber besser ausgelastet sein. Auf längere Sicht würde wegen 
der wesentlich erhöhten Steuerlast die Investitionsquote vermutlich niedriger 
liegen und damit auch ein geringeres Wirtschaftswachstum herbeiführen. 

In einer offenen Volkswirtschaft mit starken internationalen Verflech
tungen - wie beispielsweise im EU-Raum - muß auch der Al1l'eizeffekt 
eines allgemeinen Grundeinkommens für Zuwanderung berücksichtigt 
werden. Zuwanderung wlirde zum einen die finanziellen Lasten eines allge
meinen Grundeinko!11mens erhöhen und zum anderen seinem arbeitslosig
keitsreduzierenden Effekt entgegenwirken. Dem könnte man nur durch 
eine scharfe Zuwanderungsbeschränkung oder durch einen Ausschluß der 
Zuwanderer vom Bezug eines allgemeinen Grundeinkommens begegnen. 

Ein familienbezogenes bedingtes Grundeinkommen würde vermutlich 
zu einem stärkeren Rückgang des Arbeitsangebots von Eltern mit kleinen 
Kindern aus unteren Einkommensschichten als von Eltern aus oberen Ein
kommensschichten führen, weil das für alle Elternteile gleich hohe Grund
einkommen eInen größeren Prozentsatz des temporär entfallenden 
Erwerbseinkommens ersetzt. Dies ist angesichts der höheren Arbeitslosig
kcitsquotcn von Geringqualifizicrtcn auch erwünscht. Ob hierdurch die 
Arbeitslosigkeit von Frauen oder von Männern stärker zurückgeht, hängt 
davon ab, wie die durch das familienbezogene bedingte Grundeinkommcn 
begünstigten Ehepaare mit kleinen Kindern die Erziehungs- und Bett-eu
ungsaufgaben untereinander aufteilen. Dabei ist auch wichtig, daß ein tem
poriircr RückZllg aus dem Arbeitsmarkt hngfristige negative Auswirkungen 
auf die künftigen l3eschiifrigungs chancen und die Einkommenserzielungs
möglichkeiten hai. Aus diesen Gründen kann es zu einer Diskriminierung 
von Frauen kommen, sofern an der traditionellen Rollenaufteilung festge
halten wird. Ein merklicher Einfluß auf die Arbeitsnachfrage der Arbeitge
ber ist VOll einem familienbezogenen bedingten Grundeinkommen kaum zu 
envartcn. Auch der Anreiz zu gesteigerter Zuwanderung w~irc weit geringer 
als im Falle des allgemeinen Grundeinkommens. 

5.3.3. Einfluß auf die Lobl1slruktul') 

Ein allgemeines Grundeinkommen würde Raum schaffen für eine Sen
kung der ulll"crcn L,ohns~itzc> da das Existenzminimum gesichert \V~irc und 
Erwcrbscinko1l1mcn nur noch ein Zusatz einkommen darstellen würde. 
Dies könnte einen weiteren besclüiftigungsfördernden Effekt fLir Gering
qualifizierte mit niedriger Produktivitiit hervorrufen. Allerdings bedürfte 
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eine solche Strategie der Zustimmung der Gewerkschaften, die aus Furcht 
vor einer generellen Senkung des durchschnittlichen Lohnniveaus vermut
lich nur scll\ver zu erreichen wäre. Diese Furcht wäre auch nicht unbc
gründet; denn derart weitreichende Reformen des Systems der sozialen 
Sicherung wären unweigerlich mit kaum abschätzbarcn Vorwälzungs- und 
Rückwälzungsvorgängen verbunden. Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß 
die stark erhöhte Steuerlast auf längere Sicht im wesentlichen von den 
unselbständig BeschMtigten gctragen werden müßte. 

Ein familien bezogenes bedingtes Grundeinkommen würde ebenfalls 
Raum schaffen für eine Senkung der unteren Lohnsiitze; die Auswirkungen 
würden sich abc I' deutlich unterscheiden. Wiihrend Familien mit Kindern 
und Alleinerziehende eine Kompensation für ein niedrigercs Arbeitsein
kommen in Form eines bedingten Grundeinkommens erhielten, müßten 
Alleinstehenden und die Ehepaare ohne Kinder sowie Ehepaare mit älteren 
Kindern den durch die Lohnsatzsenkung bedingten Einkommensrückgang 
selbst tragen. Dies würde vermutlich einen sehr starken Widerstand der 
Gewerkschaften hervorrufen. Tritt aber keine Absenkung der unteren 
Lohnsiitze ein, dann wird auch kein beschiifrigungssteigernder Effekt in 
diesem Bereich ausgelöst. 

6. ZUSAlvl1V1ENl"ASSUNC 

Die neuere katholische Soziallehre hat unter anderem die folgenden 
Prinzipien entwickelt: 

Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. 
Das Recht auf Arbeit. 
Die Pflicht zur Arbeit. 
Die Forderung nach einem gerechten, zum Unterhalt einer Familie aus
reichenden Lohn oder nach ergänzenden, den Familienunterhalt 
sichernden Regelungen. 
Das Prinzip der Gleichbehandlung von Mann und Frau. 

Damit stellt sich die Frage, ob der seit Jahrzehnten in der sozialstaat
lichen Rcformdiskussion auftauchende Vorschlag eines allgemeinen Grund
einkommens ein Weg zur Erfüllung der Forderungen der katholischen Sozi
a!lehre wiire. Bei der Untersuchung dieser Frage sind auch die in der Theo
rie der Wirtschafts- und Sozialpolitik erarbeiteten Ziele zu berücksichtigen. 

Unter einem allgemeinen Grundeinkommen versteht mun eine Sozial
leistung in Höhe des sozio-kulturellcn Existenzminimums, die an jedem 
Bürger von der Geburt bis zum 'J(KI ohne Vorleistung und ohne l\licksicht 
aLlf sein sonstiges Einkommen oder das Einkommen seiner Familie gezahlt 
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wird, Ein partielles Grundeinkoml72en unterscheidet sich von einem allge
meinen G1'l1ndeinkoll1men dadurch, daß es nur einen Teil des sozio-kultu
rellen Existenzminimums abdeckt. Ein bedingtes Grul1deinkom172el1 erreicht 
zwar die volle Höhe des sozio-kulturellen Existenzminimull1s, wird aber 
nur an ausgewählte Bevölkerungsgruppen gezahlt. 

Neben dem allgemeinen Grundeinkommen und dem partiellen Grund
einkommen wird in dieser Studie auch ein Spezialfall des bedingten Grund
einkommens behandelt: Das jamtlienbezogene bedingte G,.ul7deil1ko11lmel1, 
das in Höhe des sozio-kulturellen Existenzminimums nur an minderjiihrige 
Kinder und an den kindererziehenden und nicht arbeitenden Eheganen 
und an Alleinerziehende für einen begrenzten Zeitraum gezahlt wird, 

Bei genauerer Untersuchung zeigt sich: Ein Familienlohn, der die 
Größe der zu unterhaltenden Familie berücksichtigt, ist in einem überwie
gend marktwirtschaftlieh organisierten Wirtschaftssystem, wie es in den 
hochentwickelten Industrie- und Wohlhhrtsstaaten herrscht, nicht ohne 
extrem negative l\lickwirkungen möglich, Sowohl das allgemeine GruJ1c1eiJ1-
kOJJZI11J!J1 als auch ein Jallzilienbezogenes bedingte.\' GrundeinkoJltmen sind 
ergänzende Regelungen, die die Forderung der katholischen Soziallcl11'e 
nach einem Familienlohn erfüllen würden, Ein partielles Crtll1c1eil1kommel1 
gentigt diesen Anforderungen nicht. Von einem allgemeinen Grundeil1ko!1l
men könnte man überdies einen größeren Beitrag zur Verminderung der 
Arbeitslosigkeit erwarten als von einem Jamilienbezo[!,enr!n bedingten 
Grtll7deinkoml7len, Die finanziellen Lasten eines allgemeinen Gnmdeinkolll
IJiCl7S, die durch Wegfall aller anderen Sozialleistungen (einschließlich der 
Sozialversicherungen) und durch eine starke Steuererhöhung gedeckt 
werden müßten, sind jedoch so groß, daß eine Umstellung der herrschen
den Systeme der sozialen Sicherung auf ein allgemeines Crundeinkomlllcll 
nicht verantwortet werden kann. Dagegen wäre ein familien bezogenes 
bedingtes Grundeinkommen eine im Bereich des finanziell Möglichen lie
gende Alternative. Ein derartiges bedingtes G l'undcinkommen kann als cinc 
wesentliche Versriirkung des Familienlastenausgleichs verstauden werden, 
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